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aller gesetzlichen Voraussetzungen anzuwenden * Sie ist mit“ 
unter auch das einzige und zugleich auch wirksamste Mittel 
des Staates, um der von Straftätern ausgehenden Gefahr 
der Fortsetzung der Straftat entgegenzutreten bzw. eine 
Wiede rholungs gef ah r auszuschließen«.

Aus dem Charakter der Untersuchungshaft als die schwer
wiegendste strafprozessuale Sicherungsmaßnahme mit 
Zwangscharakter folgt: Sie darf nur angeordnet werden ,

.eich unumaänqiich

Beide gesetzlichen Vorausse 
tung für ihre Anordnung und 
die Voraussetzungen nach §

tzungen sind von gleicher Eedeu- 
bilden eine Einheit, da weder 

122 StPO noch die Unumgänglich“
keit nach § 123 StPO.fehlen darf. Bei jeder Entscheidung 
über die Anordnung der Untersuchungshaft ist ausgehend 
von den konkreten gesetzlichen Anforderungen gewissenhaft 
zu prüfen, ob diese Maßnahme im Prozeß der Bearbeitung 
der Straftat im Ermittlungs- bzw. Gerichtsverfahren ge
setzlich zulässig und auch real notwendig, das heißt, eben 
unumgänglich ist. Beide Seiten als gesetzliche Grundlagen 
für die Anordnung der Untersuchungshaft basieren auf den 
Anforderungen des Artikels 90 Abs. 4 der Verfassung der 
DDR.

Infolge der großen Bedeutung der unbedingten Durchsetzung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit bei der Anordnung der


